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Einleitung

Ähnlich wie zuvor in der Gentechnikdebat-
te1 wird auch eine spezifische Kennzeich-
nung für Nanoprodukte seit langem gefor-
dert und diskutiert (Details siehe nächster
Abschnitt). Kennzeichnungspflichten erset-
zen und ergänzen bei verbrauchernahen
Produkten – etwa bei Lebensmitteln, Kos-
metika, Pflanzenschutzmitteln, Reinigungs-
mitteln, Textilien oder sonstigen Gebrauchs-
gegenständen – immer häufiger traditionel-
le gesetzliche Steuerungsinstrumente wie
staatliche Zulassungsverfahren. Im Ergeb-
nis nehmen die KonsumentInnen durch ih-
re Kaufentscheidungen an der Risikobewer-
tung und am Risikomanagement teil.2

Obwohl Kennzeichnungspflichten relativ
milde Steuerungsinstrumente sind, ziehen
sie mitunter erheblichen Aufwand für die
Verpflichteten nach sich. Dennoch setzt ins-
besondere das EU-Recht zunehmend auf
Kennzeichnungen, um Risiken in verschiede-
nen Lebensbereichen zu regulieren.3 Auch
Nano-Produkte zu kennzeichnen, war von
Anfang an eine Forderung sowohl auf mit-
gliedstaatlicher4 als auch auf europäischer
Ebene5. Während diesbezügliche Ambitio-
nen in den Mitgliedsstaaten – oft mit Ver-
weis auf die europäische Ebene – im Gro-
ßen und Ganzen im Sand verlaufen sind,4

gibt es bereits explizite europäische Nano-
Kennzeichnungspflichten für Kosmetika, Le-
bensmittel und Biozidprodukte. Das vorlie-
gende Dossier erläutert zunächst die inter-
nationale Debatte und die bestehenden frei-
willigen Regime und analysiert dann die
aktuellen europarechtlichen Kennzeich-
nungspflichten. Abschließend wird auf ge-
scheiterte Kennzeichnungsbemühungen
für Elektro- und Elektronikgeräte sowie für
neuartige Lebensmittel hingewiesen.

Die Debatte zur
Kennzeichnung von
Nanoprodukten

Wie bereits eingangs erwähnt, kommt der
Kennzeichnung eine zunehmende Rolle in
der Risiko- und Technologieregulierung zu.6

Wo traditionelle Rechtsinstrumente ihre
Grenzen finden – weil beispielsweise das
notwendige Wissen für Verbote oder Ge-
bote fehlt – ziehen immer häufiger Infor-
mationsinstrumente in Form von staatlichen
oder behördlichen Produktinformationen,
Empfehlungen oder Warnungen zur Risi-
koregulierung in die Rechtsordnung ein.7

Neben dem Staat und den Behörden in-
formiert auch die Industrie; sie kennzeich-
net ihre Produkte freiwillig oder aufgrund
einer Verpflichtung.8

Auch für die Nanotechnologie wurde be-
reits mehrfach eine Kennzeichnung gefor-
dert. The Royal Society & The Royal Aca-
demy of Engineering (UK) schlug bereits
2004 vor, in den Angaben zu den Bestand-
teilen bzw. Inhaltsstoffen von Konsumpro-
dukten synthetisches nanopartikuläres Ma-
terial zu berücksichtigen.9 Einerseits sollte
man nach Ansicht der ExpertInnen Chemi-
kalien in Form von Nanopartikeln als neue
Substanzen behandeln, andererseits be-
stünde ein Bedürfnis nach Transparenz und
Information.

Die kanadische Umweltschutzorganisation
Action Group on Erosion, Technology and
Concentration (ETC-Group) schätzt das Ri-
siko für Gesundheit und Umwelt durch syn-
thetische Nanomaterialien sehr hoch ein
und forderte schon 2003 ein Moratorium.10

2006 veranstaltete die Organisation einen
Wettbewerb, um ein „Nano-Gefahren-Sym-
bol” zu ermitteln, um damit Produkte oder
Transportbehälter zu kennzeichnen und um
Warnhinweise in Laboratorien und Fabri-
ken anbringen zu können (Abb. 1).

Mehrere Länder haben in den letzten Jah-
ren öffentliche Diskussionen abgehalten,
BürgerInnen befragt oder VerbraucherIn-
nenkonferenzen zum Thema Nanotechno-
logie durchgeführt. Das deutsche Bundes-

Zusammenfassung

Kennzeichnung ist ein zentrales Steue-
rungsinstrument in der Risikoregulierung.
In der Regel werden damit unterschied-
liche Ziele verfolgt: Einerseits sollen
Kennzeichnungen den VerbraucherIn-
nen mündige Kaufentscheidungen er-
möglichen und sie vor irreführender In-
formation schützen; andererseits sollen
sie innovative Produktentwicklung er-
möglichen und fördern. KonsumentIn-
nen werden damit in das Risikomana-
gement verschiedener Produktgruppen
mit einbezogen. Die Kennzeichnung
nanomaterialhaltiger Produkte war von
Anfang an Bestandteil des Nanoregu-
lierungsdiskurses sowohl auf nationaler
als auch auf EU-Ebene. Während die
Mitgliedstaaten auf nationale Alleingän-
ge bislang verzichteten, finden nanospe-
zifische Kennzeichnungspflichten zuneh-
mend Eingang in das EU-Recht, vorerst
in den Bereichen Kosmetika, Lebensmit-
tel und Biozidprodukte. Darüber hinaus-
gehende internationale Initiativen zur
freiwilligen Kennzeichnung konnten sich
bislang nicht am Markt durchsetzen.
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institut für Risikobewertung (BfR) führte im
Jahr 2006 ein VerbraucherInnenvotum
durch.12 Die VerbraucherInnengruppe aus
16 BürgerInnen forderte die Hersteller auf,
bei kosmetischen Anwendungen neben der
Stoffangabe auch die Partikelgröße anzufüh-
ren, sowie nanoveredelte Textilien zu kenn-
zeichnen. Das Zentrum für Technologiefol-
gen-Abschätzung (TA-SWISS) führte 2006
sogenannte publifocus-Veranstaltungen zum
Thema „Nanotechnologien und ihre Bedeu-
tung für Gesundheit und Umwelt“ in allen
Landesteilen der Schweiz durch. TA-SWISS
befragte zufällig ausgewählte BürgerInnen
unter anderem, ob eine einheitliche Dekla-
ration notwendig sei.13 Die Diskussionsver-
anstaltungen ergaben einen großen Infor-
mationsbedarf. Die TeilnehmerInnen zeigten
sich besorgt, sie könnten schon unbewusst
Produkte mit synthetisch hergestellten Na-
nopartikeln gekauft haben. Die Mehrheit trat
für eine Deklarationspflicht bei neuartigen
Waren ein. Ende 2007 veranstaltete die bri-
tische VerbraucherInnenschutzorganisation
Which? eine VerbraucherInnenkonferenz.14

Die TeilnehmerInnen sprachen sich klar für
eine Kennzeichnung von Kosmetikprodukten
mit freien Nanopartikeln aus. Um Verwirrung
zu vermeiden, forderten die Konferenzteil-
nehmerInnen zusätzlich bessere Informatio-
nen über Nanotechnologie. Which? führte
2008 auch eine Umfrage zum Thema „Na-
notechnologie“ durch, dabei waren 67 % der
Befragten dafür, Kosmetik- und Körperpfle-
geprodukte auf nanotechnologischer Basis
klar zu kennzeichnen.

Im Juli 2007 veröffentlichten 70 zivilgesell-
schaftliche Gruppen, Umweltverbände und
Gewerkschaften verschiedener Nationen
ihre „Kriterien zur Kontrolle von Nanotech-
nologie und Nanomaterialien“.15 Die Unter-
zeichnerInnen betonten, dass spezifische Ins-
trumente erforderlich seien, um Nanoma-
terialien zu bewerten und zu kontrollieren.
Dazu gehörten die Kennzeichnung von na-
nomaterialhaltigen Konsumprodukten, Infor-
mationsrechte und Schutzmaßnahmen am

Arbeitsplatz sowie ein öffentlich zugängliches
Verzeichnis über Gesundheits- und Sicher-
heitsinformationen.

In Österreich veröffentlichten die Ärztinnen
und Ärzte für eine gesunde Umwelt, die
Umweltberatung, das Österreichische Öko-
logie-Institut sowie der Verein für Konsu-
menteninformation (VKI) im Dezember
2007 ein Positionspapier, das u. a. allgemei-
ne und verständliche Informationen über na-
nomaterialhaltige Produkte verlangt.16 Für
KonsumentInnen und Beratungsorganisatio-
nen sollen im Produkt enthaltene Nanoma-
terialien auf der Verpackung ersichtlich sein. 

Die beiden europäischen VerbraucherInnen-
schutzorganisationen – The European Con-
sumers’ Organisation (BEUC) und The Eu-
ropean Consumer Voice in Standardisa-
tion (ANEC) – treten ebenfalls für mehr Trans-
parenz und Kennzeichnung nanomaterial-
haltiger Konsumprodukte ein.17 Auch das
Öko-Institut e.V. (Freiburg/Deutschland)
fordert, dass VerbraucherInnen über den Kauf
von Produkten, bei denen eine Exposition der
VerbraucherInnen mit freien Nanopartikeln
nicht auszuschließen ist (z. B. Lebensmittel,
Kosmetika, Reinigungs- und Pflegemittel) frei
entscheiden können. Eine Kennzeichnungs-
pflicht könne hier die Transparenz deutlich
erhöhen.18

Der Bund für Umwelt und Naturschutz
Deutschland e.V. (BUND) hält vor allem bei
Lebensmitteln, Kosmetika, Textilien und Reini-
gungsmitteln eine Kennzeichnungspflicht
für notwendig. Da viele KonsumentInnen mit
dem Begriff „Nanotechnologie“ wenig anfan-
gen können, müssten die Hersteller zusätz-
liche Informationen zu den eingesetzten Ma-
terialien bereitstellen.19 Greenpeace Öster-
reich verlangt vom Handel eine Kennzeich-
nung, die KonsumentInnen dazu befähigen
soll, eine fundierte Kaufentscheidung zu tref-
fen.20

Die Industrie hat hingegen Bedenken gegen
ein „Nano-Label“: unter Umständen verun-
sichere es KonsumentInnen und löse (mög-

licherweise unbegründete) Ängste aus. Ein
einfaches „Nano-Label“ könnte als Warnsym-
bol verstanden werden, ein Label mit ausführ-
licheren Informationen aber zu einer „Über-
Information“ führen und so ebenfalls seinen
Zweck verfehlen.21

Der Verband der deutschen Lack- und
Druckfarbenindustrie e.V. meint dazu, dass
eine spezielle Nano-Kennzeichnung die bis-
herige Philosophie der EU, nur auf gefähr-
liche Stoffe und Zubereitungen hinzuweisen,
grundsätzlich verändern würde.22 Da Nano-
partikel keinesfalls prinzipiell gefährlich sei-
en, könnte eine pauschale Kennzeichnung
Nanomaterialien generell stigmatisieren und
diffamieren und die Chancen der Nanotech-
nologie – auch zur Entlastung der Umwelt
– konterkarieren. Die Lack- und Druckfarben-
industrie in Deutschland spricht sich deshalb
gegen eine pauschale Nano-Kennzeichnung
aus. Eine freiwillige Kennzeichnung – verbun-
den mit der seit langem eingeführten eben-
falls freiwilligen Produktdeklaration – für be-
stimmte Lacke und Farben hält der Verband
für diskussionswürdig.

Initiativen zur freiwilligen
Kennzeichnung

„Nano“ wurde in den letzten Jahren gerne
als verkaufswirksames Schlagwort verwen-
det, vermutlich auch für konventionelle Pro-
dukte, die nichts mit moderner Nanotech-
nologie zu tun haben. Das ist nicht nur für
VerbraucherInnen unerfreulich, sondern auch
für Hersteller nanotechnologischer Produk-
te; schließlich investieren sie viel Forschungs-
und Entwicklungsarbeit in ihre Produkte. Des-
halb gab es in mehreren Ländern vereinzelt
Initiativen für eine freiwillige Kennzeichnung
in der Form eigener Labels und sogenann-
ter Gütesiegel, die sich aber bislang nicht am
Markt durchsetzen konnten.23

Ein Beispiel ist das forumnano-Gütesiegel
– eine im Jänner 2008 lancierte Initiative mit-
telständischer deutscher Unternehmen mit
Sitz in Frankfurt/Main.24 Seit 2008 wurde das
Gütesiegel nur an zwei Produkte vergeben
und eines davon bereits wieder vom Markt
genommen.

Die Hohenstein Institute in Bönnigheim/
Deutschland prüfen nanomaterialhaltige Tex-
tilien darauf, ob ihre Funktionalität auf Na-
notechnologie beruht, ob die Nanobeschich-
tung gebrauchstauglich ist und ob mögliche
biologische Risiken bestehen.25 Vier Unter-
nehmen bzw. Produkte haben bisher ein ent-
sprechendes Qualitätssiegel erhalten.26
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Abbildung 1: Die Gewinner des „Nano-Gefahren-Symbol“-Wettbewerbs 
der kanadischen ETC-Group11
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Das Institut für Textil- und Verfahrenstech-
nik (ITV) in Denkendorf (D) hat gemeinsam
mit dem Markeninhaber Prof. Barthlott ein
Qualitätslabel für selbstreinigende Textilien
(z. B. Markisenstoffe) nach dem Lotus-Effekt27

entwickelt:28 „Selfcleaning inspired by na-
ture“ (Abb. 2). Das Prüfverfahren umfasst die
Feststellung, ob Superhydrophobie vorliegt,
ob die entsprechenden Oberflächenstruktu-
ren vorhanden sind, ob das Material bestän-
dig ist und ob es sich selbst reinigen kann.
Informationen, welche Unternehmen bzw.
Produkte das Label bislang bekommen ha-
ben, sind nicht verfügbar.

Die British Standards Institution (BSI) hat
bereits 2007 eine Anleitung zur (freiwilligen)
Kennzeichnung von synthetischen Nanopar-
tikeln und von Produkten, die synthetische
Nanopartikel beinhalten, herausgegeben.30

Offen und transparent sollte die Marktein-
führung dieser neuen Technologie sein. Das
BSI schlägt vor, Konsumprodukte, Nanopar-
tikel für die professionelle Anwendung und
solche für die Anwendung im Großhandel
unterschiedlich zu kennzeichnen. Auch Bei-
spiele für entsprechende Textangaben finden
sich in der Anleitung. Die Industrie hat die-
se Vorschläge jedoch nicht aufgegriffen.

Bis dato gibt es keine „Negativ-Kennzeich-
nung“ in Form spezieller „Nano free“-Labels,
allerdings versucht man vereinzelt, Konsumen-
tInnen über Produkte zu informieren, die kei-
ne künstlichen Nanopartikel enthalten. So
veröffentlichte die australische Umweltschutz-
organisation „Friends of the Earth“ für die Sai-
son 2011/2012 eine Liste von Sonnenschutz-
mitteln, die laut Herstellerangaben keine syn-
thetischen Nanopartikel (wie etwa die nano-
partikulären UV-Filter Titandioxid oder Zink-
oxid) enthalten sollten.31 Untersuchungen
zeigten jedoch, dass diese Angaben nicht im-
mer verlässlich waren und dass angebliche
„nano free“-Sonnenschutzmittel durchaus Na-
nomaterialien aufwiesen, sodass die Organi-
sation ihre Liste wieder zurückziehen musste.32

Die britische Soil Association war der erste
Bioverband weltweit, der seinen Mitgliedern
die Verwendung von Nanomaterialien unter-
sagte. Seit dem 1.1.2008 dürfen von der Or-
ganisation zertifizierte Produkte – insbeson-
dere Gesundheits-, Kosmetik- und Lebens-
mittelprodukte sowie Textilien – keine synthe-
tischen Nanomaterialien beinhalten.33 Der
deutsche Öko-Verband Naturland kritisiert,
dass KundInnen zurzeit nicht erkennen kön-
nen, ob bei der Herstellung eines Produkts
Nanotechnologie angewendet wird und
möchte Klarheit schaffen, indem er Nano-
teilchen in Naturland-zertifizierten Lebens-
mitteln (einschließlich Verpackungen) bis
2012 vorläufig verbietet.34

Nanorelevante
Kennzeichnungspflichten
im EU-Recht

Kennzeichnungspflichten verfolgen unter-
schiedliche Ziele: einerseits eine täuschungs-
freie Information für VerbraucherInnen, die
mündige Kaufentscheidungen zulässt; an-
derseits eine sichere, gesunde und nachhal-
tige Produktentwicklung.35 Kennzeichnungs-
pflichten sollen auch die divergierenden In-
teressen von VerbraucherInnen und Industrie
ausgleichen.36 Wie sich Kennzeichnungen in
der Praxis tatsächlich auswirken, hängt maß-
geblich davon ab, was die Bevölkerung mit
unterschiedlichen Produkten oder Technolo-
gien verbindet.37 Je nach positiver oder ne-
gativer Assoziation werden die Konsumen-
tInnen beispielsweise Nano-Produkte ver-
mehrt oder weniger kaufen. Für informier-
te und mündige Kaufentscheidungen einer-
seits und sichere, gesunde und innovations-
offene Produktentwicklung andererseits sind
transparente rechtliche Rahmenbedingun-
gen sowie einheitliche Kennzeichnungspflich-
ten entscheidend.38 So oder so sind Kenn-
zeichnungspflichten Instrumente, die Wissen
erzeugen und die die Betroffenen – sei es nun
die Industrie oder die KonsumentInnen – in
die Risikoregulierung miteinbeziehen,39 in
manchen Fällen sogar das staatliche Risiko-
management (beispielsweise Zulassungsver-
fahren) ersetzen können.40

Während es auf nationaler Ebene bislang kei-
ne Kennzeichnungspflichten für Nanoproduk-
te gibt,4 ist die Situation auf EU-Ebene anders.

Kosmetika

Am 1. Jänner 2010 trat die neue europäi-
sche Kosmetik-Verordnung in Kraft.41 Als ei-
ne der ersten (EU-)Rechtsvorschriften enthält
sie umfassende nanospezifische Regelun-
gen.42 Als EU-Verordnung gilt sie unmittel-
bar in den Mitgliedstaaten. Neben spezifi-
schen Sicherheitsbewertungen und Anmel-
depflichten43 legt sie auch nanospezifische
Kennzeichnungspflichten fest.44 Substanzen,
die der Nano-Definition (siehe unten) ent-
sprechen, sind in die Liste der Bestandteile
aufzunehmen und das Wort „Nano“ ist der
Substanz in einer Klammer nachzustellen.
Die Kennzeichnung erfolgt in der Regel am
Etikett, davon kann aber in berechtigten Fäl-
len abgewichen werden. Um eine einheitli-
che Kennzeichnung zu gewährleisten, erstellt
die EU ein Glossar über die verwendeten
Stoffe – also auch Nanomaterialien.45 Die
Kennzeichnung von Nanomaterialien ist nach
den im Glossar verwendeten Bezeichnungen
vorzunehmen; sollte noch keine einheitliche

Bezeichnung vorhanden sein, so ist auf ei-
ne allgemein anerkannte Nomenklatur zu-
rück zu greifen.46 Nachdem nur gekennzeich-
nete Kosmetika als sicher gelten,47 dürfen
Nano-Produkte nur vermarktet werden, so-
fern sie als solche gekennzeichnet sind. Die
Kennzeichnungspflicht gilt ab 11.7.2013.48

Von diesem Zeitpunkt an sind alle verwen-
deten Nanomaterialien in die Liste der Be-
standteile aufzunehmen.

Verantwortlich für die Kennzeichnung ist der
Hersteller oder der Importeur der Kosmetika;
bei einem nicht in der EU ansässigen Her-
steller ist eine verantwortliche Person zu be-
nennen, die für die ordnungsgemäße Kenn-
zeichnung zu sorgen hat.49 Zusätzlich hat der
jeweilige Händler die Kennzeichnungsinfor-
mationen vor der Vermarktung zu überprü-
fen.50 Für die Überwachung der Kennzeich-
nung sind die Behörden der Mitgliedstaaten
zuständig.51 Welche dies sind, hängt von der
jeweiligen staatlichen Organisationsstruktur
ab. Die Mitgliedstaaten sind jedenfalls ver-
pflichtet, geeignete Strukturen zu installieren.
Derzeit sind in Österreich für die Kontrolle
und Einhaltung kosmetikrechtlicher Vorschrif-
ten im Anwendungsbereich des LMSVG pri-
mär die Landeshauptleute sowie die ihnen
unterstellten Aufsichtsorgane zuständig.52

Bei falscher Kennzeichnung sind unterschied-
liche Konsequenzen vorgesehen: Der für die
Kennzeichnung verantwortlichen Person (Her-
steller oder Importeur) können Auflagen er-
teilt werden, sie kann aufgefordert werden,
die fehlerhaft gekennzeichneten Kosmetika
vom Markt zu nehmen oder diese rückzuru-
fen; die Maßnahmen haben sich jedenfalls
am jeweiligen Risiko zu orientieren53 und
müssen begründet sein.54 Je nach Risikola-
ge ist ein Verfahren durchzuführen (und mit-
tels Bescheid) oder aber verfahrensfrei (mit-
tels Maßnahme unmittelbarer verwaltungs-
behördlicher Befehls- und Zwangsgewalt) ein-
zugreifen. (Verwaltungs-)strafrechtliche Sank-
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Abbildung 2: Qualitätslabel für
selbstreinigende Textilien 

„Selfcleaning inspired by nature“29
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tionen gegen die Hersteller oder Importeu-
re sind von den Mitgliedstaaten festzulegen;
diese „müssen wirksam, verhältnismäßig
und abschreckend sein“.55

Lebensmittel

Nach mehrjährigen Verhandlungen56 hat die
EU am 25.10.2011 die neue Lebensmittel-
kennzeichnungs-Verordnung beschlossen.57

Als zweiter verbindlicher EU-Rechtsakt sieht
dieser umfassende Kennzeichnungspflichten
für eingesetzte Nanomaterialien vor (zur De-
finition siehe unten).58 Wie die Kosmetik-
Verordnung gilt auch die Lebensmittelkenn-
zeichnungs-Verordnung unmittelbar in den
Mitgliedstaaten. Allgemein zielt sie darauf
ab, VerbraucherInnen informierte und fun-
dierte Entscheidungen zu ermöglichen.59 Die
Verordnung sieht weitreichende Kennzeich-
nungspflichten für Lebensmittel vor, das Ver-
zeichnis der verpflichtenden Angaben ist
lang.60 Zu kennzeichnen ist in Worten und
Zahlen, Piktogramme und Symbole können
zusätzlich verwendet werden; die Informati-
onen sind in einer für die VerbraucherInnen
verständlichen Sprache abzufassen.61

Konkret gibt es eine Kennzeichnungspflicht
für nanomaterialhaltige Bestandteile. Beim
jeweiligen Nanomaterial ist das Wort „Na-
no“ in Klammern zu erwähnen. Die Kenn-
zeichnungspflichten richten sich an Lebens-
mittelunternehmen entlang der gesamten Le-
bensmittelkette.62 Verantwortlich für die ord-
nungsgemäße Kennzeichnung sind die Le-
bensmittelhersteller oder die Importeure.63

Nach der Lebensmittelkontroll-Verordnung64

ist die Kontrolle und Überwachung der Ver-
pflichtungen aus der Lebensmittelkennzeich-
nungs-Verordnung den Mitgliedstaaten über-
tragen. Für die Erlassung etwaiger (Verwal-
tungs-)Strafbestimmungen ist die jeweils na-
tionale Gesetzgebung zuständig (Art. 55 Le-
bensmittelkontroll-Verordnung). 

Die Lebensmittelkennzeichnungs-Verordnung
ist seit dem 12.12.2011 in Kraft, in Geltung
wird sie ab dem 13.12.2014 stehen. Aller-
dings sieht die Lebensmittelkennzeichnungs-
Verordnung vereinzelt Übergangsbestim-
mungen vor: Beispielsweise dürfen vor dem
13.12.2014 in Verkehr gebrachte oder ge-
kennzeichnete Lebensmittel weiterhin ver-
marktet werden.65 Dadurch sollen insbeson-
dere die Lebensmittelunternehmen nicht un-
verhältnismäßig belastet werden.

Biozidprodukte

Am 19.1.2012 hat das EU-Parlament nach
der Einigung mit dem Rat66 im ordentlichen
Gesetzgebungsverfahren in 2. Lesung eine

Verordnung über die Bereitstellung auf dem
Markt und die Verwendung von Biozidpro-
dukten angenommen (Biozidprodukte-Ver-
ordnung);67 der Beschluss im Umweltminis-
terrat gilt als reine Formsache.68 Allgemein
wird die Verordnung ab dem 1.9.2013 in
Geltung sein.69 Allfällige Übergangsbestim-
mungen (beispielsweise für behandelte Wa-
ren, die sich bereits am Markt befinden) hän-
gen noch vom Datum der tatsächlichen Be-
schlussfassung ab.70

Die Verordnung enthält auch umfassende
nanospezifische Regeln. Insbesondere müs-
sen Nanomaterialien einer eigenen Sicher-
heitsbewertung unterzogen werden;71 Pro-
dukte, die Nanomaterialien enthalten, dür-
fen nicht mittels eines vereinfachten Zulas-
sungsverfahrens vermarktet werden;72 die
Mitgliedstaaten müssen alle fünf Jahre über
die am Markt befindlichen Nanomaterialien
und deren Risiken berichten.73 Schließlich
enthält die EU-Verordnung auch umfassen-
de Kennzeichnungspflichten, sowohl für Bio-
zidprodukte als auch für mit solchen behan-
delte Waren.74

Neben anderen Angaben ist nach der Bio-
zidprodukte-Verordnung darauf hinzuwei-
sen, dass das Produkt Nanomaterialien ent-
hält (zur Definition siehe unten).75 Dies hat
wiederum durch die Klammernachfügung
„Nano“ zu erfolgen; zusätzlich sind auch die
spezifischen Risiken der jeweiligen Nanoma-
terialien zu erwähnen. Bei behandelten Wa-
ren sind am Etikett auch alle in Biozidpro-
dukten enthaltenen Nanomaterialien anzu-
geben, und zwar durch diejenige Person, die
sie in Verkehr bringt.76 Allgemein sind die
Zulassungsinhaber für die ordnungsgemä-
ße Kennzeichnung verantwortlich.77

Die Mitgliedstaaten überwachen und kon-
trollieren die Kennzeichnung.78 Nach derzei-
tigem Recht werden Biozidprodukte in Öster-
reich generell durch die Landeshauptleute
überwacht, dies gilt auch für Verpflichtungen
aus unmittelbar anwendbarem EU-Recht,79

damit auch für die Kennzeichnungspflichten
der künftigen Biozidprodukte-Verordnung.
Hinsichtlich der Überwachung der ordnungs-
gemäßen Kennzeichnung von Biozidproduk-
ten sieht das österreichische Biozid-Produk-
te-Gesetz vor,80 dass die jeweilig zuständi-
gen Landeshauptleute jährlich einen Revisi-
ons- und Probenplan für die Überwachung
u. a. der ordnungsgemäßen Kennzeichnung
von Biozidprodukten erlassen. Allfällige Ver-
stöße gegen die Verordnung haben eben-
falls die Mitgliedstaaten zu sanktionieren; wie
zuvor in der Kosmetik-Verordnung ist auch
hier vorgesehen, dass die Sanktionen „wirk-
sam, verhältnismäßig und abschreckend“
sein sollen.81

Unterschiedliche 
Nano-Definitionen

Die drei dargestellten EU-Verordnungen ent-
halten unterschiedliche Nanomaterial-De-
finitionen. Nachdem man unterschiedliche
Nanomaterialien mitunter unterschiedlich
behandeln muss, erscheint dies auf den ers-
ten Blick durchaus angemessen zu sein. All-
zu große Abweichungen in den jeweiligen
Rechtsbereichen sind allerdings der Rechts-
einheit und damit der Rechtssicherheit ab-
träglich. Nicht zuletzt deshalb hat die EU-
Kommission im Oktober 2011 in einer recht-
lich nicht verbindlichen Empfehlung eine Ar-
beitsdefinition für Nanomaterialien erlas-
sen.82 Auch wenn die Empfehlung selbst da-
von ausgeht, dass bestehende Vorschriften
unberührt bleiben, so muss die Kommission
bei neuen Rechtsvorschriften oder wenn sie
bestehende überarbeitet, ihre eigene Emp-
fehlung zu Rate ziehen. 

In den Anwendungsbereich der Kosmetik-
Verordnung, die noch vor der Empfehlung
in Kraft trat, fällt „unlösliches oder biologisch
beständiges und absichtlich hergestelltes Ma-
terial mit einer oder mehreren äußeren Ab-
messungen oder einer inneren Struktur in ei-
ner Größenordnung von 1 bis 100 Nanome-
tern.“ Auffallend an dieser Definition ist, dass
sie ausschließlich an der Größendimension
anknüpft und nicht etwa an Nanomateriali-
en inhärenten Eigenschaften. Starr erscheint
auch die Größenordnung, die alles unter 1
oder über 100 nm ausschließt. Weiters um-
fasst die Begriffsdefinition lediglich absicht-
lich hergestelltes Nanomaterial.83

Auch die Lebensmittelkennzeichnungs-Ver-
ordnung erfasst nur absichtlich hergestellte
Materialien. Erstaunlicherweise orientiert
sich auch diese Definition nicht an der Kom-
missionsempfehlung zur Definition von Na-
nomaterialien,84 wiewohl sie zeitgleich er-
lassen wurde. Von der Definition in der Kos-
metik-Verordnung weicht sie maßgeblich ab:
eine Größenbegrenzung ist nur nach oben
hin festgelegt und selbst da kann es zu Ab-
weichungen kommen (und zwar dann, wenn
„Nanoeigenschaften“ auch bei Strukturen
über 100 nm auftreten). Die EU hat damit
auf Kritik geantwortet, die beispielsweise zum
Kosmetikrecht darauf hinwies, dass eine
strikte 1–100 nm-Begrenzung keine sachge-
mäße Regulierung darstelle.85 Auch reagiert
diese Definition darauf, dass neben der Grö-
ßenordnung die spezifischen Eigenschaften
relevant sind, indem auch größere Struktu-
ren, Agglomerate und Aggregate erfasst sind,
„deren durch die Nanoskaligkeit bedingte
Eigenschaften jedoch erhalten bleiben“. Da-
zu gehören „i) Eigenschaften, die im Zusam-
menhang mit der großen spezifischen Ober-
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fläche des betreffenden Materials stehen,
und/oder ii) besondere physikalisch-chemi-
sche Eigenschaften, die sich von den Eigen-
schaften desselben Materials in nicht nano-
skaliger Form unterscheiden“.

Anders als die Definitionen in der Kosmetik-
Verordnung und der Lebensmittelkennzeich-
nungs-Verordnung orientiert sich die Biozid-
produkte-Verordnung in ihrer Nanomaterial-
Definition an der von der Kommission in ih-
rer Empfehlung84 vorgeschlagenen Definiti-
on. Somit kann ein Nanomaterial ein natür-
licher oder hergestellter Wirkstoff oder nicht
wirksamer Stoff sein, „der Partikel in unge-
bundenem Zustand, als Aggregat oder als
Agglomerat enthält und bei dem mindestens
50 % der Partikel in der Anzahlgrößenvertei-
lung ein oder mehrere Außenmaße im Be-
reich von 1 nm bis 100 nm haben. Fullere-
ne, Graphenflocken und einwandige Kohlen-
stoff-Nanoröhren mit einem oder mehreren
Außenmaßen unter 1 nm sind als Nanoma-
terialien zu betrachten“. Als Partikel gelten
kleine „Teilchen einer Substanz mit definier-
ten physikalischen Grenzen“; Agglomerate
sind Ansammlungen „schwach gebundener
Partikel oder Aggregate, in der die resultie-

rende Oberfläche ähnlich der Summe der
Oberflächen der einzelnen Bestandteile ist“
und Aggregate „Partikel aus fest gebunde-
nen oder verschmolzenen Partikeln“. 

Gescheiterte Bemühungen um
Kennzeichnung auf EU-Ebene

Gescheitert sind vorerst nanospezifische Kenn-
zeichnungspflichten bei Elektro- und Elektro-
nikgeräten sowie bei neuartigen Lebensmit-
teln. Der Umweltausschuss des EU-Parlaments
forderte im Zuge der Revision der Richtlinie
zur Beschränkung der Verwendung bestimm-
ter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektro-
nikgeräten (RoHS)86, dass alle Elektro- und
Elektronikgeräte, die Nanomaterialien bein-
halten, zu kennzeichnen seien;87 die revidier-
te Richtlinie sieht – aufgrund massiver Wider-
stände88 – jedoch keine derartigen Kennzeich-
nungspflichten vor.89

Die Bemühungen im Bereich neuartiger Le-
bensmittel waren hingegen schon weiter ge-
diehen. Im Jahr 2008 legte die Kommissi-
on eine revidierte Novel-Food-Verordnung
vor.90 Im Zuge der Revisionsbemühungen ist
das Parlament konsequent für eine systema-

tische Kennzeichnungspflicht nanohaltiger
neuartiger Lebensmittel eingetreten. Kom-
mission und Rat setzten sich demgegenüber
für eine bedarfsorientiere Kennzeichnung
ein.91 Auch die Kennzeichnung von Lebens-
mittelverpackungen wurde diskutiert, wobei
der Rat stets die Ansicht vertrat, dass dies im
Rahmen der Lebensmittelverpackungs-Ver-
ordnung zu regeln sei. Unabhängig von den
unterschiedlichen Streitpunkten ist die Revi-
sion der Verordnung im Jahr 2011 endgül-
tig gescheitert.
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Fazit
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EU-Recht eine Kennzeichnung für einige Produktgruppen verpflichtend vorgeschrieben.

Innerhalb der EU hat sich ein Kennzeichnungsmodell etabliert; die Vorschriften weichen kaum
voneinander ab. Nanosubstanzen sind demnach zu kennzeichnen und mit dem Klammer-
ausdruck „Nano“ zu versehen. Eine Hinweispflicht auf allfällige Risiken ist bislang nur bei
Biozidprodukten vorgesehen. Variationen finden sich hingegen bei der Frage, was Nano-
materialien sind. Trotz gewisser Rechtsunsicherheiten erscheint dies angesichts des Umstan-
des, dass sich die Anwendungen stark voneinander unterscheiden, mitunter sinnvoll oder
sogar geboten. Die Definitionshoheit wird in den einzelnen Rechtsmaterien zwar an die Ver-
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Der Gesetzgeber möchte die Frage, was ein Nanomaterial ist, offensichtlich im Bereich der
Gesetzgebung halten, ist sie doch von politischer und nicht alleine von technischer Rele-
vanz. Verantwortlich für eine ordnungsgemäße Etikettierung ist die Industrie, je nach Rechts-
und Sachbereich variieren die maßgeblich verantwortlichen Personen. Kontrolliert, über-
wacht und sanktioniert wird hingegen durch die Mitgliedstaaten. 

Aufgrund des relativ hohen Aufwandes, der mit der Kennzeichnung verbunden ist, sind Kenn-
zeichnungsvorschriften durchaus umstritten. Die Industrie muss diese befolgen, neben um-
fassenden Produktinformationen für Sicherheitsbewertungen und allfälligen Anmeldepflich-
ten. Hinzu kommt, dass in der EU ursprünglich nur evident riskante Produkte zu kennzeich-
nen gewesen waren und eine solche Kennzeichnung die staatliche Risikobewertung ein Stück
weit ersetzen hätte sollen. Wenn nun nur wenige Produktgruppen generell zu kennzeichnen
sind, unabhängig davon, ob die jeweiligen Stoffe bzw. Produkte riskant sind, ob sie einer
Risikobewertung unterzogen wurden oder gar einem staatlichen Zulassungsverfahren un-
terworfen sind, führt das zu einer Ungleichbehandlung verschiedener Stoff- und Produkt-
gruppen. Außerdem macht es die Risikoregulierung in unerwünschter Weise intransparent,
was zu einer Systemschwäche führt. Wie eine Kennzeichnung wirkt, hängt außerdem maß-
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